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Vorwort zur fünften Auflage

Wie schon in der Vorauflage angekündigt, ist zum 1. Januar 2014 mit dem „CRD-IV-Paket“ eines
der umfangreichsten bankaufsichtlichen Regelungswerke der letzten Jahre veröffentlicht worden. Die
Capital Requirements Direktive IV (CRD IV) und die Capital Requirements Regulation (CRR)
bedeuten einen grundlegenden Umbruch für das gesamte Bankaufsichtsrecht der EU. Anders als bisher
über sog. Änderungsrichtlinien ersetzen die beiden Regelungen das bislang geltende Regelwerk voll-
ständig.
Darüber hinaus wird ein wesentlicher Teil der bisherigen Richtlinienbestimmungen in die CRR

übernommen, die als EU-Verordnung unmittelbar, dh ohne Umsetzung durch den nationalen Gesetz-
geber, in Deutschland anwendbar ist. Zusätzlich werden die ergänzenden technischen Regelungen in
verbindliche Standards überführt, die von der Europäischen Bankaufsichtsbehörde (EBA) vorgeschlagen
und von der EU-Kommission als ebenfalls unmittelbar geltende EU-Verordnungen erlassen werden.
Damit sind zum Kreditwesengesetz (KWG) und den darauf beruhenden Rechtsverordnungen zwei

neue Rechtsnormbereiche dazu gekommen, die dem nationalen Recht vorgehen. Das KWG musste
daher um alle Regelungen bereinigt werden, die in der CRR enthalten sind; zusätzlich mussten in das
KWG Bestimmungen aufgenommen werden, die für die praktische Anwendung der CRR notwendig
und andererseits zur Umsetzung der CRD erforderlich waren.
Vor diesem Hintergrund und um auch weiterhin eine umfassende Darstellung der wichtigsten Bank-

aufsichtsbestimmungen sicherzustellen, erstreckt sich die Neuauflage nunmehr auf zwei Bände. In
diesen sind neben der CRR-Verordnung die Institutsvergütungsverordnung und die Finanz- und
Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung sowie die umfassend neu gefasste Großkredit- und Mil-
lionenkreditverordnung und die Solvabilitätsverordnung kommentiert. Dazu sind auch die Kommen-
tierungen des geänderten Kreditwesengesetzes, des Kreditinstitute-Reorganisationsgesetzes, des Re-
strukturierungsfondsgesetzes, der Liquiditätsverordnung und der Anzeigenverordnung auf den derzeiti-
gen Stand gebracht.
Wir danken allen Autoren für ihre Beiträge zu diesem Werk. Herausgeber und Autoren sind für

Hinweise zu Inhalt und Gestaltung des Werks dankbar.

Bergisch-Gladbach, Berlin und Brühl im Juni 2016 Die Herausgeber
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